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Die Revision der KlÃ¤gerin gegen das Urteil des SÃ¤chsischen Landessozialgerichts
vom 30. MÃ¤rz 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I

Streitig ist die GewÃ¤hrung von Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung.

Die KlÃ¤gerin ist Witwe des im Jahre 1954 geborenen und am 1. September 1992
verstorbenen Bohrmeisters G. L. (Versicherter). Am 31. August 1992 fÃ¼hrte dieser
zusammen mit einem Arbeitskollegen Bohrarbeiten zur Gewinnung von
Bodenproben aus. Dabei wird eine Sonde ohne Drehbewegung in den Boden
eingebracht. Zum Einschlagen wird das GesteinsbohrgerÃ¤t auf die Sonde
aufgesetzt. Durch schlagende Bewegung dringt die Sonde in das Erdreich ein. Der
sich anschlieÃ�ende Ziehvorgang, der mittels eines mit zwei Hebelstangen
ausgestatteten ZiehgerÃ¤ts ausgefÃ¼hrt wird, ist â�� ebenso wie das Aufsetzen
des 24 kg schweren GesteinsbohrgerÃ¤tes auf die Sonde â�� je nach Tiefe der
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Bohrung kÃ¶rperlich anstrengend. Als gegen 9.30 Uhr oder 10.00 Uhr die erste
Bodenprobe gezogen werden sollte, klagte der Versicherte wÃ¤hrend des mit dem
Arbeitskollegen gemeinsam ausgeÃ¼bten Hochhebelns der Sonde plÃ¶tzlich Ã¼ber
Schmerzen im Halsbereich. Kurz darauf Ã¤uÃ�erte er, ihm werde schlecht, klagte
Ã¼ber SchwÃ¤che, SchwindelgefÃ¼hl und Kopfschmerzen und wurde sehr bleich.
Nachdem nach etwa 10 Minuten keine Besserung eintrat, brachte der Kollege ihn zu
einem praktischen Arzt, der die sofortige Verlegung auf die Intensivstation des
Kreiskrankenhauses S. veranlaÃ�te.

Dort wurden bei der Aufnahme beschleunigtes Atmen, eine BewuÃ�tseinstrÃ¼bung
und eine starke Verlangsamung beobachtet. Es kam zu mehrmaligem Erbrechen;
Ã¤uÃ�ere Verletzungen fanden sich nicht. Nachdem es um 13.45 Uhr zu einem
Krampfanfall gekommen war, wurde der Versicherte mit dem
Rettungshubschrauber in die Intensivstation I des Bezirkskrankenhauses C. zum
Zwecke der Erstellung eines Computertomogramms (CT) wegen des Verdachts auf
eine Subarachnoidalblutung (SAB) verlegt. Aufgrund des SchÃ¤del-CT wurde vom
Facharzt fÃ¼r Radiologie Dr. K. folgende Diagnose gestellt: "Der Befund spricht
neben einem schmalen subduralen HÃ¤matom linksseitig fÃ¼r eine SAB-Blutung,
besonders basal. Sonst Zeichen der Raumforderung linksseitig sowie Nachweis
eines Ã�dems." GegenÃ¼ber dem Kreiskrankenhaus S. gab die KlÃ¤gerin noch am
Abend des 31. August 1992 an, ihr Mann habe bereits am Vortag wÃ¤hrend eines
Spazierganges Ã¼ber Unwohlsein und starke Kopfschmerzen geklagt. Er habe sich
vor etwa drei bis vier Wochen wÃ¤hrend der Arbeit am Kopf gestoÃ�en. Am 1.
September 1992 verstarb der Versicherte im AnschluÃ� an eine Notoperation
(Bohrlochtrepanation, HÃ¤matomentleerung), bei der eine ausgedehnte SAB
festgestellt wurde.

Mit Schreiben vom 4. September 1992 teilten der Chefarzt der Klinik fÃ¼r
AnÃ¤sthesiologie und Intensivtherapie der StÃ¤dtischen Kliniken C. Dr. K. und
dessen OberÃ¤rztin Dr. H. der Beklagten auf Anfrage mit, ein Zusammenhang
zwischen einem Trauma und dem zum Tode des Versicherten fÃ¼hrenden Leiden
sei nicht wahrscheinlich. Dieser sei an einer SAB infolge einer spontanen Ruptur
einer Hirnbasisarterie verstorben. Im Autopsiebericht wurde als Todesursache
zunÃ¤chst "Schwere Hirnverletzungen nach Kopfprellung" angegeben. Diese
Verletzungen seien frisch entstanden und keinesfalls mit dem von der KlÃ¤gerin
mitgeteilten Ereignis in der letzten Juli-Woche (StoÃ�en an einem Gegenstand
Ã¼ber dem Auge) in Einklang zu bringen. In einer ergÃ¤nzenden Stellungnahme
wurde dann aber von dem Rechtsmediziner, der den Autopsiebericht mitverfaÃ�t
hatte, die dort genannte Kopfschwartenblutung der linken SchlÃ¤fen-Scheitel-
Region als Todesursache ausgeschlossen, da sie im Operationsgebiet liege und â��
abgesehen von der Operation â�� eine Gewaltanwendung als Ursache nicht in
Betracht komme. TodesursÃ¤chlich sei vielmehr eine Blutung im Bereich der
weichen HirnhÃ¤ute (SAB) gewesen. Zwar hÃ¤tten die histologischen
Untersuchungen zahlreicher Hirnschnitte kein Aneurysma und auch keine
BlutgefÃ¤Ã�ruptur erkennen lassen, die Befunde hÃ¤tten jedoch an einigen Stellen
auf ein HÃ¤mangiom hingedeutet. Durch diese VerÃ¤nderungen seien wohl die
BlutgefÃ¤Ã�e weniger widerstandsfÃ¤hig gegenÃ¼ber plÃ¶tzlichen
Drucksteigerungen im GefÃ¤Ã�system gewesen, so daÃ� aufgrund der erheblichen
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kÃ¶rperlichen Anstrengung beim Hochziehen der Bohrsonde eine Arterie geborsten
sei.

Nach weiteren Ermittlungen lehnte die Beklagte die Bewilligung von Leistungen aus
der gesetzlichen Unfallversicherung mit Bescheid vom 6. April 1993 und
Widerspruchsbescheid vom 8. September 1994 ab, weil der Tod des Versicherten
nicht in einem ursÃ¤chlichen Zusammenhang mit seiner beruflichen TÃ¤tigkeit
gestanden habe. Nach den gesamten UmstÃ¤nden sei es wahrscheinlich, daÃ� die
plÃ¶tzliche und durch vorbestehende BlutgefÃ¤Ã�wandschÃ¤den hervorgerufene
Massenblutung schicksalhafter Natur gewesen sei.

Das Sozialgericht Chemnitz hat die Klage abgewiesen (Urteil vom 30. Oktober
1996). Das SÃ¤chsische Landessozialgericht (LSG) hat die Berufung der KlÃ¤gerin
zurÃ¼ckgewiesen (Urteil vom 30. MÃ¤rz 2000). Der Versicherte sei nicht durch
einen Arbeitsunfall zu Tode gekommen. Zwar bestehe im medizinisch-
naturwissenschaftlichen Sinne eine Kausalbeziehung zwischen der vom
Versicherten am 31. August 1992 verrichteten TÃ¤tigkeit, dem gemeinschaftlichen
Hochziehen der Bohrsonde, und den daraufhin aufgetretenen
Krankheitserscheinungen, die durch einen Blutdruckanstieg infolge kÃ¶rperlicher
Anstrengung bei der Arbeit mit Wahrscheinlichkeit "ausgelÃ¶st" worden seien.
Diese Verrichtungen seien jedoch fÃ¼r den Eintritt des KÃ¶rperschadens rechtlich
nicht wesentlich gewesen. Denn es stehe aufgrund der WÃ¼rdigung sÃ¤mtlicher
vorliegender Ã¤rztlicher Feststellungen und EinschÃ¤tzungen fest, daÃ� beim
Versicherten eine sogenannte innere (kÃ¶rpereigene) Ursache vorgelegen habe.

Ursache einer SAB, dh einer Blutansammlung im Spalt zwischen den HirnhÃ¤uten,
sei Ã¼berwiegend eine angeborene zerebrale GefÃ¤Ã�miÃ�bildung. Daneben gebe
es noch eine Reihe anderer mÃ¶glicher Ursachen, z.B. die spontane Arterienruptur.
Im vorliegenden Fall bestÃ¼nden keine Anhaltspunkte dafÃ¼r, daÃ� die SAB durch
ein Trauma im Sinne einer Gewalteinwirkung von auÃ�en verursacht worden sei.
Insbesondere habe die vom Versicherten Ende Juli 1992 erlittene Bagatellverletzung
nichts mit einem solchen Geschehen zu tun, da namentlich nach dem
Aufnahmebefund des Krankenhauses S. beim Versicherten keine Ã¤uÃ�eren
Verletzungen bestanden hÃ¤tten. Somit sei von einer operationsbedingten
Entstehung der im Sektionsprotokoll genannten Kopfschwartenblutung auszugehen.
Dazu passe auch, daÃ� die Angaben der KlÃ¤gerin, wonach ihr Ehemann bereits am
30. August 1992 wÃ¤hrend eines Spazierganges Ã¼ber Unwohlsein und
Kopfschmerzen geklagt hatte, mit groÃ�er Sicherheit dahingehend zu deuten seien,
daÃ� es bereits an diesem Tag zu einer spontanen "Warnblutung" gekommen sei.
SchlieÃ�lich seien bei der Obduktion auch Hinweise auf eine GefÃ¤Ã�miÃ�bildung
vorgefunden worden.

Der Umstand, daÃ� im vorliegenden Fall das auslÃ¶sende Ereignis fÃ¼r die SAB
und somit eine Ursache iS einer "conditio sine qua non" in der konkreten Situation
beim Versicherten mit hoher Wahrscheinlichkeit in der durch die berufliche
Anstrengung bedingten vorÃ¼bergehenden ErhÃ¶hung seines Blutdrucks gelegen
habe, mache die aus der betrieblichen SphÃ¤re stammenden UmstÃ¤nde noch nicht
zu einer rechtlich wesentlichen Bedingung fÃ¼r den Eintritt seines Todes. Vielmehr
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mÃ¼sse die beim Versicherten vorhandene Schadensanlage als allein wesentliche
Ursache gewertet werden, weil sie so stark ausgeprÃ¤gt und so leicht ansprechbar
gewesen sei, daÃ� es zur AuslÃ¶sung der SAB keiner besonderen, in ihrer Art
unersetzlichen Ã¤uÃ�eren Einwirkung aus der versicherten TÃ¤tigkeit bedurft
hÃ¤tte, sondern diese Blutung wahrscheinlich auch ohne die beruflichen
Einwirkungen durch beliebig austauschbare Einwirkungen des unversicherten
Alltagslebens zu annÃ¤hernd gleicher Zeit und in annÃ¤hernd gleicher Schwere
entstanden wÃ¤re. So sei der SachverstÃ¤ndige Dr. S. â�� , ein Facharzt fÃ¼r
Innere Medizin und Arbeitsmedizin, zu dem Ergebnis gekommen, daÃ� die im
Zeitpunkt des Ereignisses bei den Bohrarbeiten am 31. August 1992 bestehende
berufliche Belastung des Versicherten das Risiko einer SAB gegenÃ¼ber dem
wÃ¤hrend normaler Alltagsbelastung bestehenden nicht wesentlich erhÃ¶ht habe.
Insoweit bestehe auch Ã�bereinstimmung mit den in der Fachliteratur
wiedergegebenen Erkenntnissen. Hinzu komme, daÃ� sich am Tag zuvor bereits
eine spontane "Warnblutung" ereignet habe und zwar bei einem Spaziergang und
somit einer Gelegenheit, bei welcher der Versicherte â�� soweit ersichtlich â��
keiner irgendwie gearteten Belastung ausgesetzt gewesen sei. Somit habe es sich
bei dem Ziehen der Bohrsonde nur um ein austauschbares Geschehen gehandelt,
das die SAB mit Wahrscheinlichkeit lediglich um eine kurze Zeit vorverlegt habe.
DafÃ¼r spreche auch, daÃ� die TÃ¤tigkeit des Versicherten am 31. August 1992 mit
einer kÃ¶rperlichen Anstrengung verbunden gewesen sei, die den Ã¼blichen
Rahmen des beruflichen Einsatzes des Versicherten, eines groÃ�en, athletisch
gebauten, an kÃ¶rperliche Arbeit gewÃ¶hnten Mannes, nicht Ã¼berschritten habe,
zumal nach den Angaben seines Arbeitskollegen der Boden an jenem Tag von
durchschnittlicher Struktur gewesen sei und daher das Ã¼bliche Tagespensum bei
20 bis 25 Bohrungen gelegen habe. Hinzu komme, daÃ� es bereits im AnschluÃ� an
die erste stÃ¤rkere kÃ¶rperliche Belastung des Arbeitstages zu der Blutung
gekommen sei.

Nach SchÃ¤tzung des SachverstÃ¤ndigen habe die durch das Hochhebeln der
Bohrsonde entstandene Belastung etwa einer Leistung von 75 bis 100 Watt
entsprochen, die fÃ¼r mittelschwere TÃ¤tigkeiten, wie Handarbeit, Gartenarbeit
und Gehen mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 km/h aufgewandt werden
mÃ¼sse. Bei lebensnaher Betrachtung sei jedoch ausgeschlossen, daÃ� der
Versicherte sich in seiner Freizeit nicht solchen mittleren Belastungen ausgesetzt
habe und hÃ¤tte. Es habe aus seiner Sicht auch kein AnlaÃ� zur kÃ¶rperlichen
Schonung bestanden.

Mit der â�� vom LSG zugelassenen â�� Revision rÃ¼gt die KlÃ¤gerin eine
Verletzung des Â§ 589 Abs 1 und des Â§ 548 Abs 1 der Reichsversicherungsordnung
(RVO). Das LSG habe zu Unrecht entschieden, daÃ� es sich bei dem Ereignis vom
31. August 1992 nicht um einen Arbeitsunfall gehandelt habe. Insbesondere sei
unzutreffend, daÃ� die innere kÃ¶rpereigene Ursache beim Versicherten allein zur
Gehirnblutung gefÃ¼hrt habe und die beruflichen Ã¤uÃ�eren UmstÃ¤nde vÃ¶llig in
den Hintergrund gedrÃ¤ngt worden seien. Hier werde eine Vermutung zur Tatsache
gemacht, die weder durch den SachverstÃ¤ndigen im Verfahren noch durch die
eingefÃ¼hrte medizinische Literatur eindeutig und zweifelsfrei belegt werde.
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Ausweislich des Protokolls habe sich der SachverstÃ¤ndige nicht festlegen wollen.
Er habe vielmehr alle MÃ¶glichkeiten aufgefÃ¼hrt, die er nach seiner Erfahrung
oder aus der Literatur gekannt habe. Nicht anders sei seine Ã�uÃ�erung zu werten:
"Manch ein Mensch lebt ewig mit diesen Bedingungen und es passiert nichts". Auch
die Obduktion habe nicht zum Auffinden eines Aneurysma gefÃ¼hrt. Dabei sei vage
festgestellt worden, daÃ� Befunde erhoben worden seien, die am ehesten einem
HÃ¤mangiom zuzuordnen seien. TatsÃ¤chlich festgestellt habe man bei der
Obduktion eine Kopfschwartenblutung, Ã¼ber die sich dann spÃ¤ter die Ã�rzte
dahingehend geeinigt hÃ¤tten, daÃ� dies wohl bei der Operation entstanden sei.

Weiterhin gehe das LSG aufgrund nicht genÃ¼gender Tatsachen davon aus, daÃ�
die Kopfschmerzen am 30. August 1992, also am Tag vor dem Tod, aufgrund einer
spontanen Warnblutung entstanden seien. Auch hier beziehe sich das LSG auf die
Aussage des SachverstÃ¤ndigen, der sich ausweislich des Protokolls jedoch
keinesfalls festgelegt habe. Der Versicherte habe am Vortag Ã¼berdurchschnittlich
stark Alkohol getrunken. Der SachverstÃ¤ndige habe lediglich gemeint, es sei
wahrscheinlicher, daÃ� am nÃ¤chsten Tag dann gleich vormittags Kopfschmerzen
auftrÃ¤ten als erst Stunden spÃ¤ter. Damit werde aber lediglich ein gewisser
Erfahrungssatz des SachverstÃ¤ndigen zitiert, der nicht hinreichend untermauert
werde. Auch habe der SachverstÃ¤ndige einschrÃ¤nkend erklÃ¤rt, es gebe auch
Kopfschmerzen, die einfach so am Tage auftrÃ¤ten. ZunÃ¤chst habe dieser auch
ausgefÃ¼hrt, daÃ� es 50 % zu 50 % stehe, daÃ� die Kopfschmerzen von der Feier
am Vorabend herstammten. Wenige SÃ¤tze spÃ¤ter habe er diese Deutung
zurÃ¼cknehmen wollen. Naturwissenschaftlich gesicherte Fakten oder
ErfahrungssÃ¤tze seien dafÃ¼r nicht geliefert worden. Im Ã¼brigen habe der
SachverstÃ¤ndige in diesem Zusammenhang "stark angeregt", einen Neurologen
als Gutachter zu befragen. Das LSG habe aber von einer Begutachtung durch einen
Neurologen Abstand genommen.

Wenig Ã¼berzeugend sei auch, wenn das LSG unter Heranziehung von Beispielen
aus der medizinischen Literatur von der ausgehenden tÃ¶dlichen Blutung als einer
eindeutigen Gelegenheitsursache ausgehe. Damit stelle das LSG â�� Ã¼berspitzt
gesagt â�� den Satz auf, eine Gehirnblutung wie in der vorliegenden Art, die
wÃ¤hrend der ArbeitstÃ¤tigkeit auftrete, habe nie etwas mit der ArbeitstÃ¤tigkeit
zu tun, da sie auch im Alltag, in der Freizeit und in jeder sonstigen Situation ohnehin
auftreten wÃ¼rde. In der UrteilsbegrÃ¼ndung werde hervorgehoben, daÃ� diese
auslÃ¶senden Faktoren nur dann eine Ruptur einer Arterie verursachen kÃ¶nnten,
wenn ein GefÃ¤Ã�schaden soweit fortgeschritten sei, daÃ� bereits ein alltÃ¤glicher
Umstand genÃ¼ge, damit es zu einer Blutung komme. Dies sei aber beim
Versicherten nicht festgestellt worden, nicht einmal mit hinreichenden Indizien. Es
werde allein auf Vermutungen aufgebaut.

Eine Vermutung sei auch, daÃ� das Ziehen der Bohrsonde, weil arbeitstypisch und
tÃ¤glich immer wieder angewandt, mit Sicherheit keine besondere Anstrengung im
konkreten Moment gewesen sei. Die diesbezÃ¼glichen physikalischen Bewertungen
im Urteil erschienen fehlerhaft. Aufgrund einer Angabe des SachverstÃ¤ndigen,
daÃ� die Leistung etwa 75 bis 100 Watt entsprochen habe, werde dies zugrunde
gelegt. Der SachverstÃ¤ndige habe aber diesen Wert in der mÃ¼ndlichen
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AnhÃ¶rung frei geschÃ¤tzt und keine Versuchsreihe aufgebaut. "GefÃ¤hrlich" werde
es dann, wenn diese angebliche Leistung von 75 bis 100 Watt als bei mittelschwerer
TÃ¤tigkeit entstanden angesehen werde, wie bei Handarbeit, Gartenarbeit und
Gehen mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 km/h. Rein rechnerisch sei
mÃ¶glicherweise richtig, daÃ� Gehen mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 km/h
nach einer gewissen Zeit einer Leistung von 75 bis 100 Watt entspreche. Nur sei
dieser physikalische Begriff der Leistung, der sich unter anderem aus dem Faktor
Zeit zusammensetze, nicht vergleichbar oder anwendbar auf eine plÃ¶tzliche
Kraftanstrengung wie hier das Ziehen der Bohrsonde, da im letzteren Fall in kurzer
Zeit eine hohe Kraft entfaltet werde. Eine solche kurzfristige hohe Kraftentfaltung in
kÃ¼rzester Zeit sei beim Versicherten eher oder nur in AusÃ¼bung der beruflichen
TÃ¤tigkeit aufgetreten, nicht aber im Privatleben, also wie im Urteil begrÃ¼ndet,
bei Handarbeit, Gartenarbeit und Gehen mit einer Geschwindigkeit von 6 bis 7
km/h.

Die KlÃ¤gerin beantragt sinngemÃ¤Ã�,
das Urteil des SÃ¤chsischen Landessozialgerichts vom 30. MÃ¤rz 2000 und das
Urteil des Sozialgerichts Chemnitz vom 30. Oktober 1996 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 6. April 1993 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 8.
September 1994 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihr
Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung aus AnlaÃ� des
Todes ihres Ehemannes zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,
die Revision zurÃ¼ckzuweisen.

Sie hÃ¤lt das angefochtene Urteil fÃ¼r zutreffend.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
durch Urteil einverstanden erklÃ¤rt (Â§ 124 Abs 2 des Sozialgerichtsgesetzes
(SGG)).

II

Die Revision ist unbegrÃ¼ndet. Die KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf
Hinterbliebenenleistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Das LSG hat
nach umfassender AufklÃ¤rung des Sachverhalts ohne Rechtsirrtum und in rechtlich
nicht zu beanstandender WÃ¼rdigung der Beweismittel festgestellt, daÃ� der
Ehemann der KlÃ¤gerin nicht infolge eines Arbeitsunfalls iS des Â§ 548 Abs 1 Satz 1
RVO verstorben ist.

Der von der KlÃ¤gerin erhobene Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen richtet
sich noch nach den Vorschriften der RVO, da der von ihr geltend gemachte
Versicherungsfall am 31. August 1992, also vor dem Inkrafttreten des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII) am 1. Januar 1997, eingetreten ist (Art 36 des
Unfallversicherungs-Einordnungsgesetzes, Â§ 212 SGB VII).

Hinterbliebenenleistungen werden gemÃ¤Ã� Â§ 589 Abs 1 RVO bei Tod des
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Versicherten durch Arbeitsunfall gewÃ¤hrt. Arbeitsunfall iS des Â§ 548 Abs 1 Satz 1
RVO ist ein Unfall, den ein Versicherter bei einer der in den Â§Â§ 539, 540 und 543
bis 545 RVO genannten und danach versicherten TÃ¤tigkeiten erleidet. Dazu ist in
der Regel erforderlich, daÃ� das Verhalten, bei dem sich der Unfall ereignet hat,
einerseits zur versicherten TÃ¤tigkeit zu rechnen ist, und daÃ� die TÃ¤tigkeit
andererseits den Unfall herbeigefÃ¼hrt hat (BSGE 63, 273, 274 = SozR 2200 Â§ 548
Nr 92). ZunÃ¤chst muÃ� also eine sachliche Verbindung mit der im Gesetz
genannten versicherten TÃ¤tigkeit bestehen, der sog innere Zusammenhang, der es
rechtfertigt, das betreffende Verhalten der versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen.
Der innere Zusammenhang ist wertend zu ermitteln, indem untersucht wird, ob die
jeweilige Verrichtung innerhalb der Grenze liegt, bis zu welcher
Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung reicht (BSGE 58, 76, 77
= SozR 2200 Â§ 548 Nr 70; 61, 127, 128 = SozR 2200 Â§ 548 Nr 84; BSG Urteil vom
22. August 2000 â�� B 2 U 18/99 R = HVBG-Info 2000, 2611 mwN).

DaÃ� der Versicherte bei der fÃ¼r seinen Tod verantwortlich gemachten Handlung,
dem Hochhebeln der Bohrsonde, nach Â§ 539 Abs 1 Nr 1 RVO unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung stand, ist nach den bindenden (Â§ 163 SGG)
Feststellungen des LSG nicht zu bezweifeln. Auch kann die weitere Voraussetzung,
ob diese versicherte TÃ¤tigkeit zu einem Unfall des Versicherten gefÃ¼hrt hat,
nicht deshalb verneint werden, weil es an einer Ã¤uÃ�eren Einwirkung gefehlt
hÃ¤tte. Der Begriff des Unfalls ist in der RVO nicht bestimmt. Nach der in
Rechtsprechung und Schrifttum im wesentlichen einhellig vertretenen Auffassung
ist Unfall ein kÃ¶rperlich schÃ¤digendes, zeitlich begrenztes Ereignis (s ua BSGE 23,
139, 141 = SozR Nr 1 zu Â§ 555 RVO; BSG SozR 2200 Â§ 548 Nr 56;
Brackmann/Krasney, SGB VII, 12. Aufl, Â§ 8 RdNr 7; Schulin, HS-UV, 1996, Â§ 28
RdNr 1, jeweils mwN; s jetzt auch Â§ 8 Abs 1 Satz 2 SGB VII). Soweit daneben zum
Teil auch gefordert wird, das Ereignis mÃ¼sse "von auÃ�en" auf den Menschen
einwirken, soll damit lediglich ausgedrÃ¼ckt werden, daÃ� ein aus innerer Ursache,
aus dem Menschen selbst kommendes Ereignis nicht als Unfall anzusehen ist (s BSG
SozR 2200 Â§ 548 Nr 56; Brackmann/Krasney aaO Â§ 8 RdNr 10; Schulin aaO Â§ 28
RdNr 5). Wesentlich fÃ¼r den Begriff des Unfalls sind hiernach ein ("Ã¤uÃ�eres")
Ereignis als Ursache und eine KÃ¶rperschÃ¤digung als Wirkung. Die
KÃ¶rperschÃ¤digung kann verursacht sein durch kÃ¶rperlich gegenstÃ¤ndliche
Einwirkungen, aber auch durch geistig-seelische Einwirkungen in einem eng
begrenzten Zeitraum (BSGE 18, 173, 175 = SozR Nr 61 zu Â§ 542 RVO; KassKomm-
Ricke, Â§ 548 RVO RdNr 6; s auch BSGE 61, 113, 116 = SozR 2200 Â§ 1252 Nr 6;
BSG Urteil vom 2. Februar 1999 â�� B 2 U 6/98 R â�� HVBG-Info, 1999, 1099 = 
VersR 2000, 789, 790).

Hierzu hat das LSG zunÃ¤chst gestÃ¼tzt auf die AusfÃ¼hrungen der in dieser
Sache gehÃ¶rten medizinischen SachverstÃ¤ndigen, die herangezogenen
Befundberichte und den Obduktionsbericht festgestellt, daÃ� der Versicherte an
einer Gehirnblutung in Form einer SAB verstorben ist, deren Ursache eine
angeborene GefÃ¤Ã�miÃ�bildung und keine traumatische Einwirkung war. Diese
Feststellungen sind mangels zulÃ¤ssiger und begrÃ¼ndeter VerfahrensrÃ¼gen
fÃ¼r den Senat bindend (Â§ 163 SGG). Die RÃ¼ge der KlÃ¤gerin, die Obduktion
habe nicht zum Auffinden eines Aneurysma gefÃ¼hrt, es sei nur vage das Vorliegen
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von Befunden festgestellt worden, die am ehesten einem HÃ¤mangiom zuzuordnen
seien, betrifft die BeweiswÃ¼rdigung durch das Berufungsgericht. Gleiches gilt fÃ¼r
die in diesem Zusammenhang erhobene RÃ¼ge, die Kopfschmerzen des
Versicherten am 30. August 1992 kÃ¶nnten auch auf Alkoholkonsum
zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein. Die vom Tatsachengericht gemÃ¤Ã� Â§ 128 Abs 1 Satz 2
SGG nach dem Gesamtergebnis des Verfahrens unter EinschluÃ� der
Beweisaufnahme nach der Ã�berzeugungskraft der jeweiligen Beweismittel frei
vorzunehmende WÃ¼rdigung steht indes grundsÃ¤tzlich im Ermessen des
Tatsachengerichts. Das Revisionsgericht kann nur prÃ¼fen, ob das
Tatsachengericht bei seiner BeweiswÃ¼rdigung gegen Denkgesetze oder
allgemeine ErfahrungssÃ¤tze verstoÃ�en hat, und ob es das Gesamtergebnis des
Verfahrens berÃ¼cksichtigt hat (BSG Urteil vom 27. Januar 1994 â�� 2 RU 3/93 â��
HVBG-Info 1994, 943 = USK 9422 mwN; Krasney/Udsching, Handbuch des
sozialgerichtlichen Verfahrens, 2. Aufl 1997, III, RdNrn 162 f). Ein solcher VerstoÃ�
ist nicht erkennbar. Allgemeine ErfahrungssÃ¤tze, gegen die das Berufungsgericht
verstoÃ�en haben kÃ¶nnte, hat die KlÃ¤gerin nicht genannt. Ein VerstoÃ� gegen die
Denkgesetze liegt nicht schon dann vor, wenn das Gericht eine falsche Folgerung
gezogen hat, sondern nur dann, wenn aus dem festgestellten Sachverhalt nur eine
SchluÃ�folgerung gezogen werden kann, jede andere, also auch die, welche das
Gericht tatsÃ¤chlich gezogen hat, nicht "denkbar" ist (BSG Urteil vom 2. Februar
1999, aaO mwN; Meyer-Ladewig, SGG, 6. Aufl 1998, Â§ 128 RdNr 12 mwN). Dies ist
hier nicht der Fall. Die Revision setzt vielmehr im Kern ihre BeweiswÃ¼rdigung an
die Stelle derjenigen des LSG; dies ist im Revisionsverfahren jedoch unzulÃ¤ssig
(BSG SozR 1500 Â§ 164 Nr 31; s auch BSG SozR 3-2200 Â§ 539 Nr 19). Soweit die
KlÃ¤gerin beanstandet, das LSG habe von der vom SachverstÃ¤ndigen angeregten
Befragung eines Neurologen Abstand genommen, rÃ¼gt sie in unzulÃ¤ssiger Weise
eine Verletzung der Amtsermittlungspflicht (Â§ 103 SGG). Denn sie legt nicht im
einzelnen dar, inwiefern sich das LSG aus seiner Sicht zu der von ihr insoweit fÃ¼r
erforderlich gehaltenen weiteren Beweiserhebung hÃ¤tte gedrÃ¤ngt fÃ¼hlen
mÃ¼ssen und was dabei hÃ¤tte ermittelt werden sollen.

Zur Beantwortung der Frage, ob dieser zum Tode fÃ¼hrende innere ProzeÃ� durch
eine mit dem versicherten Ziehvorgang in Zusammenhang stehende Ã¤uÃ�ere
Einwirkung im Sinne der unfallversicherungsrechtlichen KausalitÃ¤tslehre
verursacht wurde, hat das LSG sodann â�� gestÃ¼tzt auf die Gutachten der
Ã¤rztlichen SachverstÃ¤ndigen Dr. G. und Dr. S. â�� â�� festgestellt, daÃ� es
infolge der TÃ¤tigkeit des Ziehens der Bohrsonde beim Versicherten zu einem
Anstieg des Blutdrucks gekommen und daÃ� dies bei vorbestehender
GefÃ¤Ã�miÃ�bildung AuslÃ¶ser fÃ¼r eine daraufhin aufgetretene SAB gewesen und
somit fÃ¼r den Tod des Versicherten jedenfalls als Ursache im medizinisch-
naturwissenschaftlichen Sinne anzusehen ist.

Bei dieser Sachlage hat das LSG im AnschluÃ� an seine Feststellungen zutreffend
erkannt, daÃ� der Anspruch der KlÃ¤gerin vor allem davon abhÃ¤ngt, ob die
kÃ¶rperliche Belastung durch den Arbeitsvorgang, die als Ã¤uÃ�ere Einwirkung
fÃ¼r die fÃ¼r das Vorliegen eines Unfalls erforderliche KÃ¶rperschÃ¤digung
ausreichen wÃ¼rde, den Tod des Versicherten auch im Sinne der gesetzlichen
Unfallversicherung verursacht hat. Dazu mÃ¼Ã�te ihr im Vergleich zu der
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vorbestehenden GefÃ¤Ã�miÃ�bildung als weitere Mitbedingung der Stellenwert
einer rechtlich wesentlichen Mitursache fÃ¼r den Tod des Versicherten zukommen.
Daran fehlt es, wenn die GefÃ¤Ã�miÃ�bildung so schwer, dh die Krankheitsanlage
so leicht ansprechbar gewesen ist, daÃ� die "AuslÃ¶sung" akuter Erscheinungen
aus ihr nicht besonderer, in ihrer Art unersetzlicher Ã¤uÃ�erer Einwirkungen
bedurfte (BSGE 62, 220, 221 = SozR 2200 Â§ 589 Nr 10; BSG Urteil vom 4.
Dezember 1991 â�� 2 RU 14/91 â�� = HVBG-Info 1992, 586 = Meso B 90/93). Diese
ursÃ¤chliche Bedeutung fÃ¼r den Eintritt des tÃ¶dlichen Erfolges hat eine
Krankheitsanlage zB dann, wenn die akuten Erscheinungen zu derselben Zeit auch
ohne Ã¤uÃ�ere Einwirkungen auftreten kÃ¶nnten oder auch jedes andere
alltÃ¤glich vorkommende Ereignis die Erscheinungen ausgelÃ¶st hÃ¤tte (BSG
Urteile vom 18. MÃ¤rz 1997 â�� 2 RU 8/96 â�� HVBG-Info 1997, 1279 und vom 2.
Februar 1999, aaO).

Von diesen GrundsÃ¤tzen ist das LSG unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung
des Senats bei der Beurteilung, welcher Stellenwert der kÃ¶rperlichen Belastung
beim Hochhebeln der Bohrsonde im Hinblick auf das zum Tode fÃ¼hrende innere
Geschehen zukommt, ausgegangen. Nach den Feststellungen des LSG bestand bei
dem Versicherten wegen einer angeborenen MiÃ�bildung der das Hirn
versorgenden BlutgefÃ¤Ã�e wÃ¤hrend der beruflichen TÃ¤tigkeit wie auÃ�erhalb
derselben ein derart hohes Risiko einer Gehirnblutung in Form einer SAB, daÃ� eine
solche Erscheinung bereits bei jeder mittelschweren TÃ¤tigkeit hÃ¤tte eintreten
kÃ¶nnen, wie bei Handarbeit, Gartenarbeit und Gehen mit einer Geschwindigkeit
von 6 bis 7 km/h.

Diese Feststellungen sind gemÃ¤Ã� Â§ 163 SGG bindend, da die insoweit
erhobenen RÃ¼gen der KlÃ¤gerin keinen Erfolg haben. Das gilt einmal fÃ¼r das
Argument, es sei wenig Ã¼berzeugend, wenn das LSG unter Heranziehung von
Beispielen aus der medizinischen Literatur von der ausgehenden tÃ¶dlichen Blutung
als einer eindeutigen Gelegenheitsursache ausgehe und damit â�� Ã¼berspitzt
gesagt â�� den Satz aufstelle, eine Gehirnblutung wie in der vorliegenden Art, die
wÃ¤hrend der ArbeitstÃ¤tigkeit auftrete, habe nie etwas mit der ArbeitstÃ¤tigkeit
zu tun, da sie auch im Alltag, in der Freizeit und in jeder sonstigen Situation ohnehin
auftreten wÃ¼rde. Mit diesem Vorbringen hat die KlÃ¤gerin ein Ã�berschreiten der
freien BeweiswÃ¼rdigung im oben genannten Sinne nicht dargelegt. Denn das LSG
hat seine Entscheidung nicht nur auf die medizinische Literatur, sondern in erster
Linie auf Ã¤rztliche SachverstÃ¤ndige, Untersuchungsberichte und den
Obduktionsbericht sowie auf sonstige Erkenntnisse Ã¼ber den Versicherten selbst
gestÃ¼tzt. AuÃ�erdem hat es nicht generell eine SAB als Ursache fÃ¼r einen
Arbeitsunfall ausgeschlossen, sondern dies nur fÃ¼r den Fall angenommen, daÃ�
â�� wie hier â�� eine traumatische Einwirkung ausscheidet, eine
GefÃ¤Ã�miÃ�bildung vorliegt und die die SAB auslÃ¶sende Kraftanstrengung im
Rahmen der Ã¼blichen beruflichen BetÃ¤tigung liegt. Auch mit dem weiteren
Argument, das LSG habe die Kraftanstrengung beim Ziehen der Bohrsonde falsch
bewertet, hat die KlÃ¤gerin ein Ã�berschreiten der freien BeweiswÃ¼rdigung nicht
dargelegt. Insbesondere hat sie nicht hinreichend dargelegt, inwiefern bei Einsatz
eines mit zwei Hebelstangen ausgestatteten ZiehgerÃ¤ts zum Ziehen der
Bohrsonde in kÃ¼rzester Zeit eine hohe Kraftanstrengung erforderlich ist, die nur in
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AusÃ¼bung der beruflichen TÃ¤tigkeit, nicht aber im Privatleben auftrete, die also
bei gleichem Zeitfaktor erheblich hÃ¶her liegt als etwa die Anstrengung beim
Umgraben eines Gartens.

Aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens hat das LSG damit rechtlich einwandfrei
festgestellt, daÃ� die kÃ¶rperliche Belastung des Ehemanns der KlÃ¤gerin beim
Ziehen der Bohrsonde den Eintritt des Todes rechtlich nicht wesentlich mitbestimmt
hat, sondern daÃ� die dadurch herbeigefÃ¼hrte BlutdruckerhÃ¶hung fÃ¼r dieses
Geschehen von vÃ¶llig untergeordneter Bedeutung war. Es hat damit in
revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise wertend entschieden, daÃ� die
berufsbedingten kÃ¶rperlichen Belastungen nicht wesentliche (Mit-)Ursache des
zum Tode fÃ¼hrenden SAB waren, sondern daÃ� die Krankheitsanlage allein die
wesentliche Ursache des Todes bildete.

Die Revision der KlÃ¤gerin war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 26.08.2003

Zuletzt verändert am: 20.12.2024
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